
lnterpeltation Ghristian Wassmer (Die Mitte) vom 15.5.20252u den Auswirkungen

von autoarmem Wohnen

ln der kürzeren Vergangenheit wurden vermehrt Wettinger Baugesuche mit autoarmem
Wohnen pubtiziert. Mit dieser lnterpettation sotten Fragen in diesem Zusammenhang
gektärt werden, insbesondre zu den Auswirkungen für die Öffenttichkeit.

Autoarmes Wohnen ist zu begrüssen. Dadurch können Kosten für Parkptätze /
Tiefgaragen gespart werden. Es sott aber verhindert werden, dass die Eigentümer bzw.

Mieter trotzdem Autos besitzen und diese zu Lasten der Al,tgemeinheit auf dem
öffenttichen Grund parkiert werden. In Baugesuchen ist der exptizite Hinweis auf
öffenttiche Parkptätze zu finden, was ats Argument für autoarmes Wohnen inakzeptabel
ist. Parkkarten sotten in diesen Fätten verweigert werden. Es würde einer
ungerechtfertigten Übervorteitung gl,eichkommen, wenn jemand mehr bauen darf, da

keine Parkptätze erfordertich sind, und diese auf der Strasse [anden.

Menschen ohne Auto nutzen wohI vermehrt den öffenttichen Verkehr, sharing Angebote
wie Mobitity und das Veto inkt. Lastenvetos, die viet Platz in Anspruch nehmen. Umso

unl.ogischer ersclreint ein Gesuch mit autoarmem Wohnen und gteichzeitig weniger
Vetoabstetl,ptätzen. Sotche Gesuche dürfen nicht bewittigt werden.

Fragen:

1. Wie wird sichergestettt, dass die Eigentümer/Mieter die Versprechungen im

Baugesuch tangfristig einhatten und tatsächl,ich weniger Autos besitzen, bzw.

maximal so viete wie eigene Parkptätze bestehen? Wir das im Grundbuch
eingetragen?

2. Besteht bei der Wohnungsvergabe gegenüber den Bewohnenden eine
vertragtiche Verpftichtung nur ein oder kein Auto zu hatten (keine kann
Formutierung in der Bewittigung)?

3. Gibt es Unterschiede bei autoarmem Wohnen zwischen Miet- und
Eigentumswohnungen?

4. Was passiert, wenn nachträgtich Autos angeschafft werden? Führt dies zur
Kündigung?

5. Wie wird verhindert, dass Bewohnende Besucherparkptätze missbrauchen?
6. Wie wird verhindert, dass Autos der Bewohnenden von autoarmen Gebäuden

ihre Fahrzeuge auf dem öffenttichen Grund abstetten: Sind diese ausgeschtossen
von Nacht-Parkkarten?

7. Wird eine Ersatzabgabe fättig für nicht erstettte ParkpLätze unter dem Titel.

autoarmes Wohnen? Wie hoch ist diese und entspricht diese mindestens den
Kosten eines eigenen Parkptatzes?

8. Besteht bei Mehrfamitienhäusern mit autoarmem Wohnen die Pfticht Mobitity-
Pl.ätze zur Verfügung zu stetten?

9. Müssen ats Kompensation für das autoarme Wohnen zusätzliche
Vetoa bstettptätze erstetlt werde n?

10. Gibt es Vorgaben, dass auch für Lastenvetos zus. Pl,ätze angeboten werden
müssen?
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